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CORONA-VERORDNUNG SEIT 16.09.2021 UND 
AKTUELLE CORONA-ZAHLEN 

• Kontaktbeschränkungen für ungeimpfte Personen: nur noch ein 

Haushalt mit einer weiteren Person 

 

• Schulen: Maskenpflicht im Unterricht 

 

• Bei öffentlichen Veranstaltungen im Innen- und Außenbereich die 

2G-Regel 

 

• Im Einzelhandel gilt weiterhin die bisherige 3G-Regelung 

(ausgenommen sind Geschäfte der Grundversorgung) 

 

• Gastronomie: Innenbereich 2G-Regel – im Freien gilt 3G mit PCR-

Test-Pflicht.  

 

• Weihnachtsmärkte: 2G-Regel bei Getränke und 

Lebensmittelverkauf 

Aktueller Datenstand: 17.11.2021: Alarmstufe 

- 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in BW: 5,80 

-  Auslastung der Intensivbetten in BW : 424 (+18)  

 

Bund-Länder-Treffen am 

18.11.2021 mit evtl. weiteren 

Verschärfungen 
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Teststationen 

• Kornhaus 

• Kornstraße 4 

• Paracelsusstraße 

 

Die Schnelltests sind wieder kostenlos. 

(kostenlose Tests sind mehrmals pro 

Woche möglich).  

  

TESTEN UND IMPFEN 

Impfaktionen 

• DRK: 27.11, 18.12. auf dem Schlossplatz 

• Anforderung von Mobilen Impfteams beim 

Landratsamt 
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22.10.2021 

Es wurden außerhalb der 

routinemäßigen Kontrolle im Rahmen 

der landesweit angekündigten 

Schwerpunktkontrolle von 12 bis 14 

Uhr stichprobenhaft gastronomische 

Betriebe auf die Einhaltung der Corona 

Vorgaben überprüft. Ergebnisse bei 

sechs kontrollierten Betrieben: 

• Keine Verstöße gegen 3G-Pflicht, 

• Ein Verstoß gegen die 

Datenerhebungspflicht gemäß  

§ 16 Abs. 4 CoronaVO. Ein 

Bußgeldverfahren wurde eingeleitet. 

  

SCHWERPUNKTKONTROLLEN DES 
GEMEINDEVOLLZUGSDIENSTES 

04.11.2021 

Es wurden außerhalb der angekündigten 

Schwerpunkt-kontrollen von 12 bis 14 Uhr 

gastronomische Betriebe auf die Einhaltung 

der Corona Vorgaben überprüft.  

Ergebnisse bei 14 kontrollierten Betrieben: 

• zwei Verstöße gegen die 3G+-Pflicht 

gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 2 CoronaVO. 

Bußgeldverfahren werden eingeleitet. 

• Ein Verstoß gg. Maskenpflicht durch den 

Wirt sowie zwei Datenerhebungsverstöße. 

 


